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Anfrage des Abgeordneten Timke (BIW) in der Fragestunde 
 
 
Auskünfte aus dem Fahrzeugregister 
 
 
Ich frage den Senat: 
 
 

1. Wie viele Auskünfte aus dem Fahrzeugregister nach § 39 StVG sind im Zeitraum 
zwischen dem 01.01.2017 und dem 31.12.2019 von den Bremer Behörden erteilt 
worden (bitte getrennt nach Jahren sowie nach einfachen Registerauskünften ge-
mäß § 39 Abs. 1 StVG und erweiterten Registerauskünften gemäß § 39 Abs. 2 
StVG ausweisen)? 

 
2. In wie vielen Fällen wurden Anträge auf Erteilung einer Registerauskunft nach § 39 

StVG im unter Frage 1. genannten Zeitraum zurückgewiesen (bitte getrennt nach 
Jahren sowie nach einfachen Registerauskünften gemäß § 39 Abs. 1 StVG und er-
weiterten Registerauskünften gemäß § 39 Abs. 2 StVG ausweisen)? 

 
3. In wie vielen Fällen sind nach Kenntnis des Senats die gemäß § 39 StVG im Zeit-

raum zwischen 2017 und 2019 übermittelten Halterdaten von den Empfängern 
missbräuchlich, d.h. nicht für die in § 39 Abs. 1 und § 39 Abs. 2 StVG genannten 
Zwecke verwendet worden (bitte getrennt nach einfacher und erweiterter Register-
auskunft ausweisen)? 

 
 
 
 

 
Jan Timke, MdBB 
Wählervereinigung BÜRGER IN WUT 
 
 
 



Antwort des Senats vom 26.02.2020

Ressort: Inneres (Staatsrat Thomas Ehmke)

Zu Frage 1: In 2017 gab es 1 464 Auskunftsersuche aus dem Fahrzeugregister, in 2018 gab es 1
270  und in 2019 gab es 1 452 Auskunftsersuche. Eine Differenzierung nach einfachen und erwei-
terten Auskünften ist programmtechnisch nicht möglich und von Hand nur mit unvertretbarem Auf-
wand zu leisten, da die einzelnen Akten händisch ausgewertet werden müssten. Nach Einschätzung
der Kfz-Zulassungsstellen handelt es sich bei über 90 Prozent um einfache Auskünfte.

Zu Frage 2: Die Ablehnung einer Auskunft ist der Ausnahmefall. Vor der Ablehnung erfolgt  die
Anhörung zur beabsichtigten Ablehnung. Im Rahmen der Anhörung verzichtet der beziehungsweise
die Auskunftssuchende in der Regel auf die Auskunft. Daher beträgt die durchschnittliche Zahl der
Ablehnungen circa zehn pro Jahr.

Zu Frage 3: Es sind keine Fälle missbräuchlicher Verwendung bekannt.

+++


